
Frist zur Einreichung der Steuererklärung 
 
 
Untenstehend informieren wir Sie über die verschiedenen Einreichefristen. 
 

KANTON    EINREICHEFRIST  VERLÄNGERUN 
 
 
Bern     15. März     Fristverlängerung bis 15. Juli (gebührenfrei) 

 Fristverlängerung bis 15. September (20.-) 
 Fristverlängerung bis 15. November (40.-) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Solothurn    31. März     Kostenlose Verlängerung bis 31. Juli  
          möglich. 
      
          Verlängerung muss bis am 31. März 

          beantragt werden. 
 
          Verlängerungskosten betragen CHF 30.- 
          für eine Einreichung bis zum 30. November 
 
 
 

 
Aargau     31. März     Frist bis am: 31. März, Fristerstreckung:  
          Angabe auf der Seite nicht ersichtlich: 
          gemäss telefonischer Auskunft der  
          Behörde: mind. 3 Monate 
 
 
 
 
 
 
 

 
Freiburg     31. März     Die Verlängerungskosten betragen 
          CHF 20.00 für 3 Monate Verlängerung. 
          (Siehe Grafik) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstfrist 

31.03 

30.06 31.08 31.10 15.12 

20.- 20.- 20.- 20.- 

KMO Consulting GmbH 

Riedbachstrasse 97 

3027 Bern 

MASSGESCHNEIDERTER SCHUTZ. FÜR ALLES, WAS IHNEN WICHTIG IST. 

IHR ERSTKLASSIGER PARTNER FÜR VERSICHERUNGEN, FINANZEN UND IMMOBILIEN 


